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Regeste

Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Erwägungen

E. 1.1
Verfügungen des BFM über die Nichtigerklärung einer erleichterten Einbürgerung können
mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 51 Abs. 1 BüG
i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

E. 1.2
Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach
dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021), soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (vgl. auch Art. 2 Abs. 4 VwVG).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG zur Beschwerde berechtigt. Auf
die frist- und formgerechte Beschwerde ist einzutreten (Art. 50 und 52 VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - sofern nicht eine
kantonale Instanz als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49 VwVG) - die Unangemessen-
heit gerügt werden. Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerde-verfahren das
Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung
der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend
gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage
zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. BVGE 2011/1 E. 2 und Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts A-2682/2007 vom 7. Oktober 2010 E.1.2 und 1.3).

E. 3.1
Gemäss Art. 27 Abs. 1 BüG kann eine ausländische Person nach der Eheschliessung mit
einem Schweizer Bürger ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn sie
insgesamt fünf Jahre in der Schweiz gewohnt hat (Bst. a), seit einem Jahr hier wohnt (Bst.
b) und seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit dem Schweizer Bürger lebt (Bst. c).
Nach dem Wortlaut und Sinn der Bestimmung müssen sämtliche Voraussetzungen sowohl
im Zeitpunkt des Gesuchs als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein.
Fehlt es insbeson-dere im Zeitpunkt des Entscheids an der ehelichen Gemeinschaft, darf die
erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden (BGE 135 II 161 E. 2; BGE 130 II



482 E. 2).

E. 3.2
Der Begriff der ehelichen Gemeinschaft im Sinne des Bürgerrechtsgesetzes bedeutet mehr
als nur das formelle Bestehen einer Ehe. Verlangt wird eine tatsächliche
Lebensgemeinschaft, getragen vom Willen, die Ehe auch künftig aufrecht zu erhalten (BGE
130 ll 482 E. 2). Hintergrund hierfür ist die Absicht des Gesetzgebers, dem ausländischen
Ehegatten eines Schweizer Bürgers die erleichterte Einbürgerung zu ermöglichen, um die
Einheit des Bürgerrechts im Hinblick auf ihre gemeinsame Zukunft zu fördern (vgl.
Botschaft des Bundesrats zur Änderung des Bürgerrechtsgesetzes vom 27. August 1987,
BBl 1987 III 310 sowie BGE 135 II 161 E. 2 und 130 II 482 E. 2).

E. 3.3
Nach Art. 41 Abs. 1 BüG kann die erleichterte Einbürgerung mit Zustimmung der Behörde
des Heimatkantons für nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder
Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen d.h. mit einem unlauteren und täu-
schenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen
Betrugstatbestandes wird nicht verlangt. Es genügt, dass der Betroffene bewusst falsche
Angaben macht bzw. die mit dem Einbürgerungsbegehren befasste Behörde bewusst in
einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben,
über eine erhebliche Tatsache zu informieren (vgl. BGE 135 II 161 E. 2 mit Hinweisen).
Weiss der Betroffene, dass die Voraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung auch im
Zeitpunkt der Verfügung vorliegen müssen, so muss er die Behörde unaufgefordert über
eine nachträgliche Änderung in seinen Verhältnissen orientieren, von der er weiss oder
wissen muss, dass sie einer Einbürgerung entgegensteht. Die Pflicht dazu ergibt sich aus
dem Grundsatz von Treu und Glauben und aus der verfahrensrechtlichen Mitwirkungs-
pflicht gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG. Die Behörde darf sich ihrerseits darauf verlas-
sen, dass die vormals erteilten Auskünfte bei passivem Verhalten des Gesuchstellers nach
wie vor der Wirklichkeit entsprechen (vgl. BGE 132 II 113 E. 3.2). Die Einbürgerung kann
innert zwei Jahren, nachdem das Bundesamt vom rechtserheblichen Sachverhalt Kenntnis
erhalten hat, spätestens aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des Schweizer
Bürgerrechts nichtig erklärt werden (Art. 41 Abs. 1bis BüG).

E. 4.1
Das Verfahren zur Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung richtet sich nach den
Bestimmungen des VwVG (Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. a VwVG). Danach obliegt es der
Behörde, den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären (Art. 12 VwVG). Sie hat zu unter-
suchen, ob der betroffenen Person die Täuschung über eine Einbürgerungsvoraussetzung
vorgeworfen werden kann, wozu insbesondere ein beidseitig intakter und gelebter Ehewille
gehört. Da die Nichtigerklärung in die Rechte der betroffenen Person eingreift, liegt die Be-
weislast bei der Behörde. Allerdings geht es in der Regel um innere, dem Kern der Pri-
vatsphäre zugehörende Sachverhalte, die der Behörde nicht bekannt und einem Beweis
naturgemäss kaum zugänglich sind. Sie kann sich daher veranlasst sehen, von bekannten
Tatsachen (Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen. Es handelt
sich um Wahrscheinlichkeitsfolgerungen, die auf Grund der Lebenserfahrung gezogen wer-
den. Die betroffene Person ist bei der Sachverhaltsabklärung mitwirkungspflichtig (BGE
135 II 161 E. 3 mit Hinweisen).

E. 4.2



Die tatsächliche Vermutung gehört zur freien Beweiswürdigung. Sie stellt eine
Beweiserleichterung dar, indem eine bereits vorhandene, aber nicht mit letzter Schlüssigkeit
mögliche Beweisführung unterstützt wird. Eine Umkehr der Beweislast hat sie nicht zur
Folge. Wenn daher bestimmte Tatsachen - beispielsweise die Chronologie der Ereignisse -
die natürliche Vermutung begründen, dass die erleichterte Einbürgerung erschlichen wurde,
muss die betroffene Person nicht den Nachweis für das Gegenteil erbringen. Es genügt,
wenn sie einen Grund anführt, der es als wahrscheinlich erscheinen lässt, dass sie die Be-
hörde nicht getäuscht hat. Bei diesem Grund kann es sich um ein ausserordentliches, nach
der erleichterten Einbürgerung eingetretenes Ereignis handeln, das zum raschen Scheitern
der Ehe führte, oder die betroffene Person kann plausibel darlegen, weshalb sie die Schwere
ehelicher Probleme nicht erkannte und im Zeitpunkt, als sie die Erklärung unterzeichnete,
den wirklichen Willen hatte, mit dem Schweizer Ehepartner auch weiterhin in einer stabilen
ehelichen Gemeinschaft zu leben (BGE 135 II 161 E. 3 mit Hinweisen).

E. 5
Aufgrund der Ereignisse im Umfeld von Eheschliessung und Einbürgerung der
Beschwerdeführerin gelangte die Vorinstanz zur Vermutung, diese habe während des
Einbürgerungsverfahrens falsche Angaben gemacht bzw. wesentliche Tatsachen
verschwiegen und dadurch ihre erleichterte Einbürgerung erschlichen.

E. 5.1
Aus dem Akteninhalt geht hervor, dass die Beschwerdeführerin zu Beginn des Jahres 2000
in die Schweiz einreiste, nachdem sie kurz zuvor B._______ über eine Partnervermittlung
kennengelernt hatte. Im Mai 2000 heiratete das Paar, wodurch die Beschwerdeführerin eine
Jahresaufenthaltsbewilligung im Kanton Graubünden erhielt. Kurz nach Ablauf der
fünfjährigen Wohnsitzfrist (Art. 27 Abs. 1 Bst. a BüG), im Juni 2005, stellte sie ein Gesuch
um erleichterte Einbürgerung, welchem mit Verfügung vom 28. September 2006
entsprochen wurde. Spätestens am 15. Dezember 2006 - rund sechs Wochen nach
Rechtskraft der Einbürgerungsverfügung - kam es zur Trennung der Ehegatten; noch vor
Ablauf des Jahres 2006 stellten diese ein gemeinsames Scheidungsbegehren.

E. 5.2
Der geschilderte Geschehensablauf zeigt, dass die Einreise der Beschwerdeführerin, ihre
Heirat, ihr Einbürgerungsgesuch, ihre erleichterte Einbürgerung, die Trennung sowie das
Scheidungsbegehren der Ehegatten in zeitlichen Abständen, die kaum kürzer hätten sein
können, aufein-anderfolgten. Dies spricht durchaus - wie es auch die vorinstanzliche
Verfügung festhält - für ein planmässiges Vorgehen zur Erlangung des Schweizer
Bürgerrechts. Der Umstand, dass sich die Ehegatten durch eine Partnervermittlung
kennenlernten, ist zwar nicht unbedingt ein Indiz für ein derartiges Vorgehen, er zeigt
allerdings, dass die Partner bereits relativ kurze Zeit nach dem Kennenlernen eine feste
Verbindung eingingen. Ob die der Eheschliessung vorausgehende Phase des Kennenlernens
drei Monate - so die Vorinstanz - oder fünf Monate - so die Beschwerdeführerin - betrug, ist
dabei nicht erheblich.

E. 5.3
Die sich aus dem dargelegten Geschehensablauf ergebende Vermutung, die
Beschwerdeführerin habe sich die erleichterte Einbürgerung erschlichen, wird auch nicht
durch die Beweiserhebungen des BFM in Frage gestellt. Die Vorinstanz hat diese Beweise
vor allem erhoben, weil die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 20. Juni 2007



behauptet hatte, ihr alkoholkranker Ehemann habe sie Mitte Dezember 2006 unvermittelt
vor die Tür gesetzt, während sie selbst aufrichtig an der Ehe festgehalten habe. Allerdings
stützen weder die Einvernahme des Ex-Ehemannes noch die Auskünfte von C._______
diese Behauptung.

E. 6
Somit bleibt fraglich, ob das anderweitige Vorbringen der Beschwerdeführerin die
Vermutung der von ihr erschlichenen Einbürgerung umstossen kann.

E. 6.1
Dabei kommt es gar nicht darauf an, auf welche Art und Weise die Trennung der Ehegatten
vollzogen wurde; hierzu haben beide Ex-Ehegatten unterschiedliche Angaben gemacht,
sowohl was den Zeitpunkt, als auch was den Anlass der Trennung angeht. Entscheidend ist,
dass die sinngemässe Behauptung der Beschwerdeführerin, von ihrem Ehemann Mitte
Dezember 2006 völlig überraschend vor die Tür gesetzt worden zu sein, im Kontext ihrer
weiteren Erklärungen gar nicht plausibel erscheint. Bereits in ihrer ersten an die Vorinstanz
gerichteten Stellungnahme vom 20. Juni 2007 hat die Beschwerdeführerin dargelegt, ihr
Ehemann habe ein nicht unwesentliches Alkoholproblem, dies bereits seit langen Jahren; im
letzten halben Jahr hätten sich die Exzesse immer mehr gehäuft und es sei zu teilweise nicht
beschreibbaren Verfehlungen gekommen. Auch in ihrer abschliessenden Stellungnahme an
das BFM vom 28. Juli 2011 thematisierte die Beschwerdeführerin den Alkoholmissbrauch
ihres Ehemannes und nahm dort gleichzeitig Bezug auf die Auskünfte C._______s. Dessen
Darstellung, sie habe mit dem nur vorübergehend gedachten Auszug die Lebensweise und
die Einstellung von B._______ verbessern wollen, hat die Beschwerdeführerin keineswegs
bestritten, sondern sich zu eigen gemacht. Damit wird deutlich, dass ihre Ehe unter den
Alkoholproblemen des Ehemannes litt und dass sie die Trennung zumindest zum Anlass
nahm, von ihrem Ehemann einen anderen Umgang mit Alkohol zu verlangen. Auch in ihrer
Rechtsmitteleingabe weist sie darauf hin, dass ihr Ehemann die Konfrontation mit seinen
Alkoholproblemen nicht habe akzeptieren können. Aus dem Vorbringen der
Beschwerdeführerin ergibt sich somit zum einen, dass ihre an den Ehemann gerichteten
Vorwürfe zur Trennung der Ehegatten mit beitrugen, zum anderen aber auch, dass sie ihre
Ehe nach der Trennung nur unter anderen als den bisherigen Umständen weiterzuführen
gedachte. Ob sich die Beschwerdeführerin mit der Einschätzung, auf ihren Ehemann Druck
ausüben zu können, täuschte, ist irrelevant. Dementsprechend kann auch die von ihr
wiederholt geäusserte Überzeugung, noch im Zeitpunkt der erleichterten Einbürgerung an
den Fortbestand ihrer Ehe geglaubt zu haben, keine Berücksichtigung finden. Ihr gesamtes
Vorbringen zeigt, dass sich ihre Ehe, bedingt durch den Alkoholismus des Ehemannes, seit
Langem, spätestens aber im Zeitpunkt der erleichterten Einbürgerung in einem Zustand
befand, der für sie unerträglich war.

E. 6.2
Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin bereits am 28. Dezember 2006, 13 Tage nach
dem von ihr behaupteten Trennungszeitpunkt, gemeinsam mit ihrem Ehemann ein
Scheidungsbegehren stellte, bestätigt die obigen Schlussfolgerungen. Die
Beschwerdeführerin versucht zwar, das Scheidungsbegehren als einseitigen Entschluss des
Ehemannes, dem sie sich nicht habe widersetzen können, darzustellen; glaubwürdig ist ihre
Behauptung allerdings nicht, zumal nähere Ausführungen zu einer entsprechenden
Vorgehensweise des Ehemannes unterbleiben. Vielmehr lässt die gemeinsam



unterzeichnete Scheidungskonvention darauf schliessen, dass beide Ehegatten so schnell
wie möglich geschieden werden wollten und deshalb auf gegenseitige Ansprüche
verzichteten. Auf diese - zu Lasten der Ehefrau gehende - Vereinbarung ist das für die
Scheidung zuständige Gericht eingegangen; es hat die Vereinbarung aber genehmigt, weil
beide Parteien in der einzelnen und gemeinsamen Anhörung vom 30. Januar 2007 mit
Nachdruck erklärt hatten, das in der Konvention Festgehaltene entspreche ihrem Willen,
ihren Möglichkeiten, sei fair, recht und gerecht (vgl. Urteil des Bezirksgerichtspräsidiums
Prättigau/Davos vom 10. April 2007). Dass die Ehegatten bereits bei dieser Anhörung auf
Rechtsmittel gegen das künftige Urteil verzichteten, zeigt ebenfalls deutlich, dass die
Beschwerdeführerin, unbeeinflusst vom Ehemann, so bald wie möglich rechtskräftig
geschieden sein wollte. Dass sie in ihrer Replik anderes behauptet, ist mit den tatsächlichen
Verlauf des Scheidungsverfahrens nicht in Übereinstimmung zu bringen.

E. 6.3
Auf die Behauptung der Beschwerdeführerin, ihr Ehemann habe sie Mitte Dezember 2006
völlig unerwartet aus der gemeinsamen Wohnung gewiesen und sie nur zehn Tage später
mit seinem Scheidungswunsch konfrontiert, kommt es nach alledem nicht mehr an. Die
Beschwerdeführerin hat zwar damit argumentiert, dass diese Vorkommnisse sie aus der
Bahn geworfen und eine psychiatrische Behandlung nach sich gezogen hätten; auf die von
ihr diesbezüglich angebotenen Beweise braucht jedoch nicht eingegangen zu werden. Es
kann unterstellt werden, dass die Beschwerdeführerin im zeitlichen Umfeld von Trennung
und Scheidung unter psychisch Problemen litt und entsprechend behandelt wurde. Dies
kann die Vermutung, dass sie sich im Zeitpunkt der erleichterten Einbürgerung über die
Zerrüttung ihrer Ehe im Klaren war, nicht umstossen.

E. 6.4
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin die Vermutung der
Vorinstanz nicht hat entkräften können. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die
Beschwerdeführerin ihre Ehe von vornherein nur als Mittel zum Zweck benutzt hat, um sich
zunächst eine Aufenthaltsbewilligung und danach das schweizerische Bürgerrecht zu
verschaffen. Jedenfalls ist davon auszugehen, dass die langjährigen Alkoholprobleme des
Ehemannes ihre Ehe dermassen belasteten, dass die Beschwerdeführerin bereits im
Einbürgerungszeitpunkt nicht mehr bereit war, diese Probleme weiterhin zu ertragen.
Dementsprechend ist davon auszugehen, dass sie mit der Erklärung vom 21. September
2006 bewusst falsche Angaben über den Zustand ihrer Ehe gemacht und sich hierdurch die
erleichterte Einbürgerung erschlichen hat.

E. 7
Die vorinstanzliche Verfügung vom 20. September 2011 ist somit im Ergebnis als
rechtmässig und angemessen zu bestätigen (Art. 49 VwVG) und die Beschwerde
infolgedessen abzuweisen.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind der Beschwerdeführerin die Kosten aufzuerlegen
(vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 und Art. 3 des Reglements über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR
173.320.2]). Dispositiv nächste Seite
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